
entsprechender Anwendung des § 15 EheVO von ihrem 
Mann so zu stellen ist, wie es den Lebensverhältnissen 
bei dem Zusammenleben beider Teile entsprechen 
würde, daß sie also vor der Ehescheidung nicht ver
pflichtet, sondern nur berechtigt ist, eine Arbeit aufzu
nehmen oder sich auf die Arbeitsaufnahme vorzube
reiten.

Diese Entscheidung entspricht durchaus dem begrün
deten Bewußtsein unserer Bürger, daß der Mann, der 
seine Frau eigenmächtig verläßt, ohne daß es zur 
Scheidung der Ehe gekommen ist, aus seinem rechts
widrigen Verhalten keine wirtschaftlichen Vorteile 
ziehen darf.

In der sehr bedeutsamen Entscheidung vom 3. Sep
tember 1958 — 1 Zz 40/58 — (S. 222) wendet sich das 
Oberste Gericht entschieden gegen die noch vielfach 
verbreitete Ansicht, daß die geschiedene Mutter 
schlechthin das Hecht hat, auf jede Arbeit zu verzichten, 
um ein Kleinkind zu betreuen, wenn der Vater zur 
Leistung eines entsprechenden Unterhalts in der Lage 
ist. Die Entscheidung weist darauf hin, daß der ge
schiedenen Frau gemäß § 13 EheVO Unterhalt grund
sätzlich nur zusteht, wenn sie außerstande ist, sich 
selbst zu erhalten. Sie muß also regelmäßig arbeiten, 
auch wenn Kinder vorhanden sind. Das liegt im Inter
esse sowohl der sozialistischen Gesellschaft als auch von 
Mutter und Kind, ergibt sich aber auch aus der noch 
geltenden Vorschrift des § 1603 Abs. 2 BGB. Eine Aus
nahme kann dann gemacht werden, wenn es an be
stimmten Orten an entsprechenden Unterbringungs
möglichkeiten für das Kind fehlt oder wenn das Kind 
aus gesundheitlichen Gründen dringend der häuslichen 
Pflege bedarf. Gerade diese Entscheidung ist hervor
ragend zur Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins 
geeignet.

Verfahrensrecht
Verfahrensfragen werden, wie bereits einleitend er

wähnt, in überreichem Maß behandelt. Aus der Fülle 
dieser Entscheidungen sollen einige wichtige kurz be
handelt werden.

Zu begrüßen ist der Kampf, den das Oberste Gericht 
um die Ermittlung der objektiven Wahrheit und um die 
Einschränkung der sog. Formalurteile, besonders der 
Versäumnisurteile, führt.

Bemerkenswert ist hier zum Beispiel die Entschei
dung vom 17. September 1957 — 1 Zz 153/57 — (S. 40), 
die ausdrücklich darauf hinweist, daß eine gerichtliche 
Entscheidung über die elterliche Sorge nicht bloß auf 
die Tatsachen gestützt werden darf, die zum Zerfall der 
Ehe geführt haben. Bei einem solchen Herangeheh 
besteht die Gefahr, daß sich die bürgerliche Anschauung 
wieder durchsetzt, wonach der Eheteil, der an der Zer
rüttung der Ehe schuld war, grundsätzlich die Sorge 
über die Kinder nicht erhält, obwohl es durchaus im 
Interesse der Kinder gelegen sein kann, gerade diesen 
mit der Sorge zu betrauen. Es gehört also zu einem ge
ordneten Verfahren, daß bei der EJprgerechtsentschei- 
dung die Frage, was das Interesse des Kindes verlangt, 
gesondert geprüft wird.

Sehr erfreulich ist das Urteil vom 19. September 1958 
— 2 Zz 33/58 — (S. 236). Dort heißt es, daß ein Zeuge, 
dessen Vernehmung für die Ermittlung der objektiven 
Wahrheit wichtig ist, auch dann zu hören ist, wenn der 
entsprechende Beweisantrag von der Prozeßpartei zu
rückgenommen wurde, und daß auch das Gericht von 
Amts wegen alles tun soll, um die Anschrift eines wich
tigen Zeugen zu ermitteln. Das ist ein wesentlicher 
Beitrag zur Erringung eines sozialistischen Verfahrens
stils auch unter den Bedingungen der jetzt noch gel- 

. tenden ZPO.
Dagegen ist es weniger verständlich, wenn die Ent

scheidung vom 8. November 1957 — 1 Zz 174/57 — (S. 97)

bei der Heranziehung eines für die Ermittlung der 
objektiven Wahrheit durchaus wesentlichen Mehrver
kehrszeugen eine gewisse Scheu vor einem sog. Aus
forschungsbeweis zeigt und außerdem zum Ausdruck 
bringt, daß die eidliche Vernehmung des Zeugen zur 
Wahrheitserforschung nötig sein könne. Darüber, daß 
der Eid in aller Regel zu einer formalen Beweiswürdi
gung verführt und zur Ermittlung der objektiven 
Wahrheit kaum beiträgt, sollte es doch keine Zweifel 
mehr geben!

Sehr richtig ist es dagegen, wenn das Oberste Gericht, 
um formale Urteile und inhaltlose Zahlungsbefehle zu 
vermeiden, immer wieder hohe Anforderungen an die 
Schlüssigkeit von Klagen und Anträgen auf Erlaß von 
Zahlungsbefehlen stellt, wie das zum Beispiel in den 
Entscheidungen vom 25. Juni 1957 — 1 Zz 98/57 — 
(S. 7), 27. August 1957 - 1 Zz 141/57 - (S. 22), 19. Sep
tember 1957 - 2 Zz 71/57 - (S. 48) und 2. Juni 1958 
- 2 Zz 16/58 - (S. 195) der Fall ist.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist auch das Urteil 
vom 20. September 1957 — 1 Zz 142/57 — (S. 49), das den 
Gerichten eine wichtige Anleitung darüber gibt, wie die 
Bestätigung von Unterhaltsvergleichen im Eheprozeß 
durchzuführen ist. Wichtig ist vor allen Dingen die 
Feststellung, daß der bestätigte Unterhaltsvergleich eine 
Sachentscheidung ist, die in die Urteilsformel aüfge- 
nommen werden muß. Nicht ganz einzusehen ist, daß 
das Oberste Gericht auf der leeren Form des Einstel
lungsbeschlusses nach Vergleichsabschluß beharrt. Ein 
solcher Einstellungsbeschluß ist zwar im Gesetz vor
gesehen; er hat jedoch keine reale Bedeutung, da der 
Unterhaltsstreit mit dem gerichtlichen Vergleich abge
schlossen ist. Das gilt in erhöhtem Maße, wenn man 
mit dem Obersten Gericht die Aufnahme des bestätig
ten Vergleichs in die Urteilsformel verlangt.

Wichtig ist auch die Feststellung der Entscheidung 
vom 16. Mai 1958 - 1 ZzF 16/58 - (S. 185), daß die 
Pflicht des Ehegatten zur Leistung eines Prozeßkosten
vorschusses für den anderen Ehegatten auf die während 
der Ehe bestehende gegenseitige Unterhaltspflicht zu
rückzuführen ist. Der gerichtliche Beschluß zur Leistung 
des Prozeßkostenvorschusses bleibt daher auch nach 
Scheidung der Ehe bestehen, wenn der Vorschuß bis 
dahin nicht geleistet wurde. Die gegenteilige Ansicht 
der vom Obersten Gericht aufgehobenen Entscheidung 
des Kreisgerichts, daß die Pflicht zur Leistung des Vor
schusses mit der Scheidung hinfällig geworden sei, 
würde die Autorität staatlicher Entscheidungen gefähr
den und geradezu eine Prämie für Ungehorsam bedeu
ten. Hier war ein Kassationsantrag dringend geboten.

Die meisten der weiteren verfahrensrechtlichen Ent
scheidungen betreffen weniger wichtige Fragen oder 
Dinge, die nicht neu sind, so zum Beispiel Einlassungs
fristen, die Pflicht, schlüssig angebotene und ausführ
bare Beweise zu erheben, Fragen der Glaubhaftmachung 
im Aufgebotsverfahren, Fragen der Sachlegitimation, 
kostenrechtliche Probleme, Fragen der Festsetzung des 
Streitwerts und dergleichen mehr.

In diesem Zusammenhang sei noch ein Fall angeführt, 
in dem das Oberste Gericht seiner Anleitungsaufgabe 
keineswegs gerecht geworden ist. Bei der Entscheidung 
vom 29. Mai 1958 - 2 Zz 15/58 - (S. 191) handelt es sich 
um die Klage eines Mannes, der ursprünglich im 
Vaterschaftsprozeß zur Leistung des Unterhalts ver
urteilt worden war, in einem späteren Wiederauf
nahmeprozeß jedoch die Abweisung der Vaterschafts
klage erreichte. Mit einem sog. Inzidentantrag nach 
§ 717 ZPO verlangt er nunmehr den in der Zwischen
zeit geleisteten Unterhalt von dem Kind zurück. Die 
Instanzgerichte hatten diesem Begehren stattgegeben. 
Das Oberste Gericht weist es mit Recht zurück.

Der geltend gemachte Anspruch war meiner Ansicht 
nach grundlegend verfehlt, denn er widerspricht dem 
Art. 33 der Verfassung. Wäre das Kind ehelich geboren.
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